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Erweitertes Präsidium 11.10.2018 
 
 
TOP Nr. 3 Festsetzung des Hebesatzes für die Kammerumlage 2 der Bundeskammer 
 
 
 
 
Das Erweiterte Präsidium der Wirtschaftskammer Österreich hat am 11.10.2018 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

„I. 
 

Der Umlagensatz für die Bundeskammer wird mit 0,14 vH der Bemessungsgrundlage 
gemäß § 122 Abs. 8 WKG festgelegt. 

 
II. 

 
Dieser Beschluss tritt mit 1.1.2019 in Kraft.“ 
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